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1. Anderung B-Plan 47b der Stadt Wyk auf Mir 

1. Beteiligung der Trager offentlicher BeLange und sonstigen Behorden nach 5 4 Abs. 2 BauGB  

Beteiligter vom Stellungnahme AbwSgungsvorschlag 

Archaologisches 
Landesamt, 
Brockdorff-Rantzau- 
Stralie 70, 
24837 Schleswig 

01.12.14 In dem betroffenen Gebiet sind zurzeit keine archaoto-
gischen Denkmate bekannt, die durch die Planung be-
eintrachtigt werden. Auswirkungen auf Kulturgut sind 
nicht zu erkennen. Den vorliegenden Planuntertagen 
wird zugestinnmt. 
Allgemein wird auf 5 14 DSchG verwiesen: Wenn 
wahrend der Erdarbeiten Funde oder auffaltige Boden- 
verfarbungen entdeckt werden, 1st die DenkmaLschutz-
behorde unverzuglich zu benachrichtigen und die 
Fundstelle bis zum Eintreffen der Fachbehorde zu 
sichern. Verantwortlich sind gem. 5 14 DSchG der 
Grundstlickseigentumer und der Leiter der Arbeiten. 

Die Hinweise, die nur die Bauausfiihrung betreffen, 
werden zur Kenntnis genommen. 

2 Wasser- und 
Schifffahrtsamt 
Tonning 
Am Hafen 40, 
25828 Tonning 

02.12.14 Gegen die 1. Anderung des Bebauungsplans 47h der 
Stadt Wyk auf Fehr bestehen seitens des WSA Terming 
grundsatzlich keine Bedenken. 
Es diirfen nur Antagen und ortsfeste Einrichtungen 
errichtet werden, die weder durch ihre Ausgestaltung 
noch durch ihren Betrieb zu Verwechslungen mit 
Schifffahrtszeichen Antass geben, deren Wirkung 
beeintrachtigen, deren Betrieb behindern oder die 
Schiffsfiihrer durch Blendwirkungen, Spiegetungen 
oder anders irrefiihren oder behindern. Die 
Beleuchtung muss so gestattet werden, dass die 
Schifffahrt nicht behindert wird. 

Die Hinweise, die nur die Bauausfiihrung betreffen, 
werden zur Kenntnis genommen. 

Landesamt fijr Land- 
wirtschaft, Umwelt 
und landliche Rau-
me des Landes 

04.12.14 Keine Bedenken. 
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Beteitigter 	 vom Stellungnahme 	 1  Abviagungsvorschlag 

Schleswig-Holstein - 
Untere Forst-
behorde, 
Bahnhofstra5e 38, 
24937 Flensburg 

4 IHK Flensburg, 
Postfach 19 42, 
24909 Flensburg 

04.12.14 Keine Bedenken. 

Landesbetrieb fur 
KUstenschutz, 
Nationalpark und 
Meeresschutz 
Schleswig-Holstein, 
Nationalparkver-
waltung, 
Schlossgarten 1, 
25832 Tanning 

11.12.14 Aus Sicht der Nationalparkverwaltung bestehen zu der 
geptanten MaBnahme keine Anregungen und Bedenken. 

Landesannt fur 
Landwirtschaft, 
Umweltschutz und 
landliche Raume des 
Landes Schleswig-
Holstein (LLUR) 
Technischer 
Urnweltschutz - 
Regionaldezernat 
Nord, 
BahnhofstraBe 38, 
24937 Flensburg 

18.12.14 
l(per E-
Mail) 

Keine Bedenken. 

Landwirtschafts- 
kammer Schleswig-
Holstein, 

16.12.14 Keine Bedenken oder Anderungswiinsche. 
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Beteiligter vom Stellungnahme Abwagungsvorsch Lag 

Gruner Kamp 15-17, 
24768 Rendsburg 

8 Handwerkskammer 17.12.14 Keine Anregungen und Bedenken. 
Flensburg, 
Postfach 1738, 
24907 Flensburg 

9 Deutsche Telekom 
Technik GmbH, 
Kronshagener Weg 
105, 24116 Kiel 

19.12.14 Das Vorhaben wird als kleine unterirdische Erweite- 
rung im Rahmen bestehender Netzstruktur angesehen. 
Fur den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikations-
netzes sowie die Koordinierung mit dem StraBenbau 
und den Baumal3nahmen der anderen Leitungstrager 
ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der 

Die Hinweise, die nur die BauausfLihrung betreffen, 
werden zur Kenntnis genommen. 

ErschlieBungsmal3nahmen im Bebauungsplangebiet der 
Deutschen Telekom Technik GmbH so fri.ih wie moglich, 
mindestens 2 Monate vor Baubeginn, schriftlich 
angezeigt werden 

10 Wasserbeschaffungs 29.12.14 Durch die geplante B-Plananderung sind die Belange 
verband Fiihr, (per E- des Wasserbeschaffungsverbandes Fohr nicht betrof- 
Am Wasserwerk 1, 
25938 Wrixum 

Mail) fen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass im Vor- 
wege einer Bebauung des betreffenden Grundstucks 
mit 2 Hausern geproft werden muss, ob die bestehen-
de Anschlussleitung des Grundstucks fUr die neue An-
schlusssituation noch ausreichend dimensioniert ist. 

Die Hinweise, die nur die Bauausflihrung betreffen, 
werden zur Kenntnis genommen. 

11 Schleswig-Holstein 
Netz AG, Am 

23.12.14 Gegen das Vorhaben besteht ken grundsatzliches Be-
denken. 

Binnenhafen 1, 
25813 Husum 

Wie die spateren Gebaude und Betriebe an das Strom- 
bzw. Erdgasnetz angeschlossen werden konnen, hangt 
davon ab, wie grof3 der Leistungsbedarf der einzelnen 

Die Hinweise, die nur die BauausfUhrung betreffen, 
werden zur Kenntnis genommen. 

Anschlusse wird. 

12 Landesbetrieb fur 
KUstenschutz, 

06.01.14 Seitens des Landesbetriebes fur KUstenschutz, Natio-
nalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN-SH) 
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Abwagungsvorschlag Beteiligter VOM 
	

Stellungnahme 

Nationalpark und 
Meeresschutz 
Schleswig-Holstein, 
Postfach 1420, 
25804 Husum 

bestehen aus kiistenschutzrechtlicher Sicht keine Be-
denken gegeniiber der Bauteitplananderung. 

Allgemeine Hinweise: 
Im Hinblick auf die zukiinftigen Aufgaben und Proble-
me mit der Sicherung des Hochwasser- und }<Listen-
schutzes wird ausdrucklich darauf hingewiesen, dass 
durch die Ausweisung eines Bebauungsgebietes keine 
AnsprOche auf Entschadigungen oder Schutzvorkehrun-
gen bei Schaden durch Hochwasserereignisse oder Qs-
tenabbruch und keine AnsprUche auf Finanzierung oder 
Ubernahme notwendiger SchutzmaBnahmen gegenliber 
dem Land Schleswig-Holstein geltend gemacht werden 
kiinnen. 
Das potentiell signifikante Hochwasserrisiko gemaB 
EG-HWRM-RL wurde im Rahmen der Fortschreibung des 
Generalplans Kustenschutz 2012 sowie der Berichter-
stattung an die EU-Kommission bekanntgegeben 
(http://umwelt.schleswig-holstein.de). 

Die Hinweise, werden zur Kenntnis genommen. 

13 Kreis Nordfriestand, 
Postfach 11 40, 
25801 Husum 

07.01.14 Bau - und Planungsabteilung 
Bauaufsicht: 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion Ober die 
bauplanungsrechtliche Behandlung bzw. 
Unterscheidung zwischen Ferienwohnungen und 
Beherbergungsbetrieben rege ich jedoch an, die 
textliche Festsetzung Nr.1 zu Oberdenken. 

Brandschutz: 
Zur Rettung von Menschen im Brandfalt und zur 
Durchfiihrung wirksamer Lbscharbeiten miissen 
entsprechend S 5 LBO die notwendigen Zufahrten und 
Flachen fur den Einsatz der Feuerwehr vorhanden 
sein. 

Auch bisher gaLten Ferienwohnungen nicht als Beher-
bergungsbetriebe. Die aktuell unsichere Rechtslage 
zur Einstufung von Ferienwohnungen hat daher keine 
Auswirkungen auf die formulierte Festsetzung. 

Die Hinweise, die nur die Bauausflihrung betreffen, 
werden zur Kenntnis genommen. 
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Beteiligter vom Stellungnahme Abwagungsvorschlag 

Hierzu muss aufgrund der Entfernung zwischen 
offentlicher Verkehrsflache und den Gebauden im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes die sich auf dem 
Flurstuck 27 befindLiche Zufahrt as Feuerwehrzufahrt 
gema15 den Muster-Richtlinien iiber Flachen fur die 
Feuerwehr sowie der DIN 14090 hergestellt werden. 
Die Zufahrt, Aufstell- und Bewegungsftachen sind so zu 
befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit 
einer Achstast bis zu lot und einem zulassigen 
Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden konnen. 
Sie sind dauerhaft mit Hinweisschildern fur die 
Feuerwehr nach DIN 4066 zu kennzeichnen und standig 
freizuhalten. 
Zufahrten von den offentlichen Verkehrsflachen sind 
mit dem Schild nach DIN 4066 ( Schild D 1) mit der 
Aufschrift „Feuerwehrzufahrt" zu kennzeichnen. 
FOr den Gettungsbereich des Bebauungsplanes muss als 
Grundschutz eine den Vorgaben des Arbeitsblattes W 
405 des DVGW entsprechende Loschwasserversorgung 
von mindestens 48 nn3 /h fur eine Dauer von zwei 
Stunden sichergestellt werden. 

Untere Naturschutzbehorde: 
Nur der Richtigkeit wegen weise ich darauf him, dass 
gem. 5 13a (2) Ziff. 4 BauGB die mit der Plananderung 
eintretenden Eingriffe als erfolgt oder zulassig gelten. 
Mithin besteht keine Pflicht zur Festtegung von 
AusgleichsmaBnahmen, da der § 15 Bundesnatur-
schutzgesetz (BnatSchG) nicht zum Tragen kommt. 
Dass in der Planung dennoch geeignete Kompensa-
tionsmaBnahmen berUcksichtigt und festsetzt werden, 
wird aus naturschutzfachlicher und -rechtticher Sicht 
ausdrucklich begruBt. 
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2. Beteiligung der Nachbargemeinden (S 2 Abs. 2 BauGB1 

Beteiligter vom Stellungnahme AbWagungsvorschlag 

1 Gemeinde 
Nieblum 

26.11.14 Keine Anregungen und Bedenken. 

2 Gemeinde 
Wrixum 

Undatiert 
(Eingang 
19.01.15) 

Die Lage des GrundstUcks lief sich anhand der Karte 
nicht nachvollziehen. 

Das Plangebiet ist durch Ortsbezeichnung und Ober-
sichtskarte einzuordnen. 

3. Ziele der Raumordnung (5 1 Abs. 4 BauGB)  

vom 	Stellungnahme Beteiligter 

Staatskanzlei SH, 
Abteilung StK 3 - 
Landesplanung, 
Dusternbrooker Weg 
103, 24105 Kiel 

Keine Bedenken. Ziele der Raumordnung stehen der Planung erkennbar nicht entgegen. 05.01.15 
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4. Beteiligung der offenttichkeit nach 5 3 Abs. 2 BauGB  

Abwagungsvorschlag VOM 
	

Stellungnahme 

1 Mit der Anderungsplanung soil das nordliche Baufenster nach 
Osten bis auf ca. 6 bis 7 m an die Grenze des Flurstlicks 27 ver-
schoben werden und sollen die Grundflachen auf 150 m2 enwei-
tert werden. lnsbesondere durch die Verschiebung des nordli-
chen Baufensters nach Osten wOrde ohne jede Not das Nach-
bargrundstuck deutlich starker als bisher durch die Nutzung 
des Plangrundstlicks belastet. Das nordliche Baufenster lief3e 
sich ohne weiteres und ohne jede Aussichtsbeeintrachtigung 
des darauf zu errichtenden Hauses soweit nach Westen ver-
schieben, dass der Mindestabstand zur Grenze des Flurstlicks 
27 zehn Meter beträgt. Diese Verschiebung wiirde nur ca. 2,5 
bis 3 m ausmachen. 
Durch diese Verschiebung wUrde auch der vorhandene 
Baumbestand geschont werden. 
In diesem Zusammenrang wird angeregt, dass em n entlang der 
Grenze verlaufender Streifen als private Grlinflache bzw. als 
Flache zur Erhaltung von vorhandenen Anpflanzungen 
festgesetzt wird, damit dort nicht auBerhalb der Baufenster 
bauliche Anlagen und Nebenanlagen errichtet werden 
konnen. Dies sollte auch textlich im B-Plan so geregelt werden, 
dass Nebenaniagen und Stellplatze nur innerhalb der 
Baufenster und keinesfalls in einem Streifen von der Grenze 
des Flurstlicks 27 Aus 10 m nach Westen errichtet werden 
durfen. 

Das Baufenster liegt zwischen 8 und 11 m von der Grundstacks-
grenze entfernt. Es sind also deutlich grofiere Abstandsflachen 
vorhanden, als bauordnungsrechtlich notwendig. 
Auf dem angesprochenen Nachbargrundstiick liegt em n im B-Plan 

147b festgesetztes Baufenster, das seinerseits 180 m2  Grundftache 
erlaubt und ca. 3 m von der Grenze des Plangrundstiicks entfernt 
ist. 
Im Vergleich ist es in Abwagung beiderseitiger Interessen daher 
nicht notwendig, das geplante Baufenster zu verschieben. Es ent-
stehen keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf das Nach-
bargrundstlick. 
Das geplante Baufenster wurde gerade im Hinblick auf den groBt-
moglichen Schutz des Baumbestands abgegrenzt. Bei einer Ver-
schiebung musste zunachst nochmals der Eingriff in den Baumbe-
stand gepriift werden. 
Als grunordnerischer Ausgleich wurde gerade an der angesproche-
nen Grundstiicksgrenze em n anzupflanzender Geholzstreifen fest-
gesetzt. 

Ein Ausschluss von Nebenanlagen und Stellplatzen auBerhalb der 
Baufenster ware em n tiefgreifender und unnotiger Eingriff in die 
Nutzbarkeit des Plangrundstlicks, da im Librigen Geltungsbereich 
des B-Plans (auch auf dem angesprochenen Nachbargrundstiick) 
Nebenanlagen auch auf5erhalb der iiberbaubaren Grundstiicksfla-
che zulassig sind. Daher wird der Anregung nicht gefolgt. 

23.12.14 
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